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Seit mehr als 25 Jahren werden wiederkehrend erhebliche Ein-
schnitte in die Besoldung und Versorgung vorgenommen. Deren 
Vereinbarkeit mit dem Alimentationsprinzip ist für die weit 
überwiegende Anzahl von Rechtskreisen nach wie vor nicht ab-
schließend geklärt. Das bundesverfassungsgerichtliche „Pflich-
tenheft“ nimmt nichtsdestotrotz regelmäßig einen 15-jährigen 
Betrachtungszeitraum in den Blick. Das aber kann zu statisti-
schen Ausreißern führen, die gravierende Verzerrungen nach 
sich ziehen können. Ihr mögliches Vorliegen ist deshalb zu iden-
tifizieren, um sie dann im Rahmen der Gesamtbetrachtung und 
Gesamtabwägung jeweils hinreichend zu bereinigen.

I. Einleitung

Im Herbst des letzten Jahres führte der ehemalige Richter am 
Bundesverfassungsgericht Peter M. Huber, der zwischen 2010 
und 2022 an allen maßgeblichen Entscheidungen zur Ausfor-
mung einer neuen Besoldungsdogmatik beteiligt gewesen ist, 
während des nordrhein-westfälischen Gesetzgebungsverfahrens 
aus:

„Spätestens seit der Jahrtausendwende lässt sich eine gewisse 
Abkoppelung der Beamtenbesoldung von der allgemeinen Lohn
entwicklung feststellen, die durch die Rückübertragung der 
entsprechenden Gesetzgebungskompetenz auf die Länder im 
Rahmen der Föderalismusreform I im Jahre 2006 und die 2009 
in das Grundgesetz aufgenommene Schuldenbremse (Art. 109 
Abs. 3, Art. 115 Abs. 2 GG) weiter befördert worden ist. Seit 
2012 hat das Bundesverfassungsgericht für unterschiedliche 
Länder und unterschiedliche Besoldungsgruppen wiederholt 
festgestellt, dass die Höhe der gesetzlich jeweils vorgesehenen 
Besoldung gegen das Alimentationsprinzip des Art. 33 Abs. 5 
GG verstieß.“ 1

Mit der Darlegung einer mindestens 25 Jahre währenden ge-
wissen Abkopplung der Beamtenbesoldung von der allgemeinen 
Lohnentwicklung, die durch vor 19 und 16 Jahren vollzogene 
Grundgesetzänderungen weiter befördert worden sei, stellte 
Huber klar, dass für einen lange in die Vergangenheit zurück-
reichenden Zeitraum weiterhin eine ggf. verfassungswidrige 
Unteralimentation zumindest von Teilen der bundesdeutschen 
Beamtenschaft nicht ausgeschlossen werden kann. Nicht um-
sonst haben die am niedrigsten besoldenden Bundesländer das 
reale Einkommensniveau aus dem Jahr 2005 – ein Datum, an 
dem sich der Abkoppelungsprozess schon seit einiger Zeit voll-
zog – erst wieder zwischen 2015 und 2018 erreicht. Auch ist 
die Beamtenbesoldung noch am Ende der 2010er Jahre regel-
mäßig weit überwiegend hinter der allgemeinen Verdienstent-
wicklung in der jeweiligen regionalen Privatwirtschaft zurück-
geblieben. 2 Zwischen 2020 und Ende 2024 betrugen die realen 
Einkommensverluste darüber hinaus in praktisch allen Rechts-
kreisen noch einmal mehr als zehn %P; sie können entsprechend 
als dramatisch betrachtet werden. 3 Als Resultat der weit mehr 
als 25 Jahren währenden Abkopplungsprozesse waren Ende 2024 

64 Normenkontrollverfahren aus zwölf Bundesländern in Karls
ruhe anhängig. 4

Eine solch beachtliche Zahl von Richtervorlagen und ebenso 
die wesentliche Anzahl betroffener Rechtskreise können aber 
nicht folgenlos bleiben, auch wenn über sie bislang noch 
nicht abschließend entschieden ist. Nicht umsonst geht das 
Bundesverwaltungsgericht angesichts erfolgreicher Klagen 
von Beamten auf Feststellung mangelnder Amtsangemessen-
heit ihrer Alimentation mittlerweile nicht mehr selbstver-
ständlich davon aus, dass die Alimentation noch regelmäßig 
das nach Maßgabe von Art.  33 Abs. 5 GG gebotene Besol-
dungsniveau übersteige. 5 Damit aber sollte es an einer Grund-
feste bundesdeutscher Besoldungsrechtsprechung rühren. 6 Der 
sich so abzeichnende Rechtsprechungswandel dürfte darüber 
hinaus mit der in den letzten Jahren zunehmend erfolgten 
Aushebelung des Alimentationsprinzips durch „hybride“ Be-
soldungsregelungen im Zusammenhang stehen. 7 Sie könnten 
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